
Anlage 10 
 

 

Der Wahlausschuss 

       

Einrichtung  

 

Bekanntmachung über das Ergebnis der Wahl der Mitarbeitervertretung 

am       bei       

 

Anlage zum Wahlprotokoll 

 

1. Wahlberechtigte:       

2. davon haben gewählt:       

3. Zahl der gültigen Stimmzettel:       

4. Zahl der gültigen Stimmen:       

5. Zahl der Fehlstimmen:       

6. von den gültigen Stimmen haben erhalten:       

   

Nr. Name, Vorname  Stimmen 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             
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Nach erfolgter Feststellung der Annahme oder Nichtannahme der Wahl ergibt sich folgende Zusammensetzung 
der Mitarbeitervertretung (§ 11 Abs. 7 MAVO) in der Reihenfolge der Stimmzahl: 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

  

Als Ersatzmitglieder werden in aufgeführter Reihenfolge festgestellt: 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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Gemäß § 12 der MAVO kann jede und jeder Wahlberechtigte oder der Dienstgeber die Wahl wegen eines 
Verstoßes gegen die §§ 6 bis 11c MAVO innerhalb einer Frist von einer Woche  

nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum        schriftlich  

anfechten. Die Anfechtungserklärung ist dem Wahlausschuss zuzuleiten. 

 

Der Wahlausschuss entscheidet über die Anfechtungserklärung. 

 

Für den Wahlausschuss – der/die Vorsitzende  

  

Ort, Datum und Unterschrift  


